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Informationen zu den Dokumentationsauflagen nach der Düngeverordnung 
 
Sehr geehrte Landwirte/-innen, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die aktuelle Düngeverordnung schreibt den 
„Jährlicher betrieblicher Nährstoffeinsatz“/“Anlage 5“ bis zum 31.03.2025 vor. 
Daten aus den folgenden Aufzeichnungen werden zusammengeführt:  
 
Düngebedarfsermittlung: 
Für Stickstoff und Phosphat bei Acker und Grünland im Herbst oder Frühjahr, vor der ersten 
Düngung. 
Düngedokumentation: 
Art und Menge des Düngers mit Inhaltsstoffen innerhalb von 2 Tagen nach der Düngung. 
Weideaufzeichnung 2024: 
Direkt nach Abschluss der Weideperiode, inklusive Tierart, Tierzahlen und Weidetage. 
Wirtschaftsdünger-Check 2023-2024/2024: 
Daten der Flächen, Tiere, organische und mineralische Dünger für das abgelaufene 
Wirtschaftsjahr werden zusammengefasst zur Ermittlung der betrieblichen N-Obergrenze. 
 
Das Düngeportal ist eine Onlineanwendung zur Erstellung der Dokumentationsauflagen. Zugang 
zum Düngeportal über www.duengeportal-nrw.de mit ZID Nummer und PIN. 
Der Wirtschaftsdünger-Check muss separat erstellt und übertragen werden.  
 
Hilfestellung: 
Landwirtschaftskammer NRW unterstützt bei der Berechnung der „Anlage 5“. Bitte den 
beiliegenden Erfassungsbogen zum Wirtschaftsdünger-Check vollständig ausfüllen und mit 
Kontaktdaten zurücksenden. 
 
Befreiung von Dokumentationsauflagen 
Möglich für kleine Betriebe unter 15 ha, extensiv arbeitende Betriebe und/oder Betriebe unter 30 
ha, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Befreiung gilt auch für nachfolgende 
Wirtschaftsjahre wenn sich keine Betriebsdaten verändern, sollte aber alle 5-6 Jahre 
überprüft werden. 
 
Stoffstrombilanz: 

https://www.duengeportal-nrw.de
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Ab Wirtschaftsjahr 2023 müssen auch Betriebe über 20 ha oder mehr als 50 GV oder mehr als 750 
kg Stickstoffaufnahme aus Wirtschaftsdünger eine Stoffstrombilanz erstellen.  
Bis Düngejahr 2022-2023 bzw. Kalenderjahr 2023 müssen die Bilanzen gerechnet vorliegen.  
 
Nach aktuellem Stand wird die Stoffstrombilanzverordnung ausgesetzt oder abgeschafft. Dazu 
liegt bislang jedoch kein schriftlicher Erlass vor. Wir informieren Sie zu einem späteren Zeitpunkt, 
falls eine Stoffstrompflicht für das Düngejahr 2023/2024 bzw. Kalenderjahr 2024 bestehen bleibt. 
 
Wirtschaftsdüngernachweis-Verordnung NRW: 
Seit 13. Mai 2022 in Kraft. Alle Auf- und Abgabemeldungen von Wirtschaftsdüngern sind 
halbjährlich im Meldeprogramm NRW online zu melden und im Betrieb mit vorliegenden 
Lieferschein zu dokumentieren. 
 
Novellierte Landesdüngeverordnung: 
Seit 1. Dezember 2022 in Kraft. Infos zu den veränderten Kulissen der Nitratbelasteten und 
Eutrophierten Gebiete finden Sie auf der Website der Landwirtschaftskammer  
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duengung/duengeverordnung/gebi
etsausweisung-2022.htm  
 
Geforderte Schulungen (alle 3 Jahre ab Gebietsausweisung) zur Landesdüngeverordnung 
sind zu finden https://www.landwirtschaftskammer.de/pcaruso/duenge 
 
Kulisse zur Ausnahme der streifenförmigen Ausbringung  
und weitere aktuelle Infos: 
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duengung/duengeverordnung/grue
nland-bodennah.htm 
 
Informationen zur Düngeverordnung finden Sie auf der Seite der Landwirtschaftskammer  
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/ackerbau/duengung/index.htm 
 
Bei allen Fragen direkt zur Düngung unterstützt Sie Johannes Klewitz, Teamleiter „Pflanzenbau, 
Pflanzen- und Wasserschutz, Team Bergisches Land/Südwestfalen“, Tel. 02945-989542, E-Mail: 
johannes.klewitz@lwk.nrw.de. 
 
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, 
Karola Sonntag Tel. 0291-991515 montags bis donnerstags 8.00 – 11.00 Uhr. 
 
. 

Mit freundlichen Grüßen 
Karola Sonntag 

Beratung Pflanzenbau, Pflanzen- und Wasserschutz, Team Bergisches Land/Südwestfalen 
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